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2.2 Forderungen

Zusammen mit  der  Umsatzrealisierung  entsteht  ein  Geldzufluss
oder eine Forderung. Auf letztere wollen wir hier eingehen. Hier
sind zwei Fälle interessant, nämlich 
● Forderungen in heimischer Währung und
● Fremdwährungsforderungen.

2.2.1 Forderungen in heimischer Währung

Einteilung Rechtsgrund-
lage

speziellere
Rechtsgrund-
lage/wichtig

wichtig

Ansatz § 246 I 1 HGB liegt  ein Vermögensgegenstand
vor? Ja, wenn …
● selbständige Bewertbarkeit
● selbständige Verwertbarkeit
● konkreten Nutzen stiftend
erfüllt sind

§  247  II  HGB
(Umkehr-
schluss)

nicht  dauernd  dem  Geschäfts-
betrieb  dienend  (denn  Forde-
rungen sind ja dazu bestimmt,
unterzugehen  und  in  liquide
Mittel umgewandelt zu werden),
daher  zum  Umlaufvermögen
gehörend

Ausweis §  266  II  B  II
HGB

Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände

§ 266 II B II 2
HGB, 
§ 271 II HGB 

Forderungen gegen verbun-
dene  Unternehmen;  für  eine
„Verbindung“  ist  eine  Beherr-
schung  der  Mutter  über  die
Tochter notwendig
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60 2 Umlaufvermögen

Einteilung Rechtsgrund-
lage

speziellere
Rechtsgrund-
lage/wichtig

wichtig

§ 266 II B II 3
HGB,  
§ 271 I HGB 

Forderung  gegen  Unterneh-
men,  mit  denen ein  Beteili-
gungsverhältnis besteht; 
„Beteiligung“ setzt voraus, dass
„dauernde  Verbindung“  herge-
stellt wird. Eine 20 % - Beteili-
gung  ist  lediglich  eine  Vermu-
tungsregelung (§ 271 I 2 HGB).
Es gibt also auch durchaus En-
gagements von weniger als 20
%,  die  eine  dauernde  Verbin-
dung  begründen  können  und
deshalb eine „Beteiligung“ dar-
stellen

§ 266 II B II 4
HGB

sonstige  Vermögensgegen-
stände;  wenn weder  eine Be-
herrschung noch eine dauernde
Verbindung vorliegt

Bewertung

-  Erstbewer-
tung

§ 253 I 1 HGB Anschaffungskosten (hier gera-
de nicht zu Herstellungskosten)

§ 255 I HGB Bestandteile  der  Anschaffungs-
kosten

-  Folgebewer-
tung

Einzelwertbe-
richtigung

handelsrechtlich:

außerplanmä-
ßige  Abschrei-
bung 

strenges Niederstwertprinzip:

§  253  IV  1
HGB

schon bei einer nur vorüberge-
henden  Wertminderung  muss
eine außerplanmäßige Abschrei-
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Einteilung Rechtsgrund-
lage

speziellere
Rechtsgrund-
lage/wichtig

wichtig

bung gebildet werden

§ 17 I UStG Korrektur  der  Umsatzsteuer
erst dann, wenn es „sicher“ ist,
dass die Forderung ausfällt

steuerrechtlich:

§ 6 I Nr. 2 S. 2
EStG

es  muss  eine  dauernde  Wert-
minderung  vorliegen,  damit
eine  Teilwertabschreibung  ge-
bildet werden darf

BMF-Schreiben
vom 2.9.2016

ob die Wertminderung dauernd
ist,  wird  durch  dieses  BMF-
Schreiben entschieden

Pauschalwert-
berichtigung

diese  funktioniert  in  zwei
Schritten:

zunächst Aussonderung der ein-
zelwertberichtigten  Forderun-
gen

dann Aussonderung der Forde-
rungen, die nicht umsatzsteuer-
bar  oder  die  umsatzsteuerfrei
sind

man erhält die Bemessungsba-
sis  für  das  Rausrechnen  der
Umsatzsteuer,  diese  rausrech-
nen

erhalte Bemessungsbasis für die
Pauschalwertberichtigung

Prozentsatz  für  die  Pauschal-
wertberichtigung hiermit  multi-
plizieren
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